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Frau 

Präsidentin des Nationalrates 

Parlament 

1017 Wien 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Pilz, Freundinnen und Freunde haben am 

19. Dezember 2014 unter der Nr. 3388 /J an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage gerichtet. Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu 1: 

Angeführte Gegenstände können eine zeitlich begrenzte Handlungsunfähigkeit bewirken. 

Zu 2: 

Nein; bei dieser Übung wird in Standardsituationen, wie „Errichten eines temporären 

Kontrollpunktes“ oder „Sicherung eines Raumes bzw. Objektes“ der Vergleich der 

Auftragserfüllung mit herkömmlicher Ausrüstung gegenüber einer zusätzlichen Ausrüstung 

dargestellt. Dies entspricht vor allem der Einsatzwahrscheinlichkeit der österreichischen 

Streitkräfte bei Auslandseinsätzen.  

Zu 3, 4, 6 bis 9 und 18 bis 22: 

Die Beschaffungen erfolgten schrittweise seit 1998 mit Gesamtkosten von etwa 

2,2 Mio. Euro. Die Rechtsgrundlagen für die Beschaffung, den Einsatz minder-letaler 

Wirkmittel – wie etwa Pfefferspray, Gummikugeln und Impulsgeschoßpatronen, 

„Flashbang“-Granaten und Blitz/Knall-Patronen, Blitz-Knallkörpern, Lautsprecheranlagen 

(„Acustic Hailing-System“), Alarmpatronen, Irritationswurfkörpern, Tränengas-

Einsatzkörper für Mehrfachwurfanlagen, Tränengas Granaten sowie Reizstoffhandgranaten 

– und für Maßnahmen zur Befugnisausübung befinden sich insbesondere im 

Militärbefugnisgesetz (§§ 16 bis 19) und im Waffengebrauchsgesetz 1969. Diese 

Bestimmungen gehen vom Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und der jeweils schonendsten 

Anwendung aus. Der Einsatz von Waffen bzw. Wirkmitteln wird im Rahmen der 
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Einsatzweisungen reglementiert. Ein allfälliger Einsatz im Rahmen von internationalen 

Operationen muss auf Grund der betreffenden Einsatzregeln („Rules of Engagement“) 

sowie der darauf aufbauenden innerstaatlichen „Befugnisverordnung“ autorisiert sein. Die 

Einsatzregeln werden auf Basis der völkerrechtlichen Grundlagen der Operation durch die 

zuständigen Organe der jeweils operationsführenden internationalen Organisation gebilligt. 

Die genannte Verordnung wird von den für die jeweilige Entsendung zum Auslandseinsatz 

zuständigen Organen (Bundesregierung im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des 

Nationalrates) erlassen. Sofern die rechtlichen Grundlagen ein solches Vorgehen 

grundsätzlich autorisieren, hängt ein tatsächlicher Einsatz immer von der konkreten 

Situation im Einsatzraum ab. Die Entscheidung dazu obliegt in der Regel dem jeweiligen 

„Force Commander“. 

Zu 5 und 13: 

Vorrangig wurden und werden Soldatinnen und Soldaten der Militärstreife – nach vertiefter 

Ausbildung über die Rechtsgrundlagen des Einsatzes –ausgestattet. 

Zu 10: 

Keine. 

Zu 11, 12 und 15 bis 17: 

Entfällt. 

Zu 14: 

Derzeit keine. 

Zu 23 und 24: 

Nein. 

Mag. Gerald KLUG 
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